
 
 

Bekanntmachung der Stadt Pinneberg 
 

Betr.:  16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Pinneberg 2014 „Datumer 
Chaussee“ 
hier:  Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss und Durchführung der frühzeiti-
gen Öffentlichkeitsbeteiligung 

 
Der Ausschuss Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 06.02.2024 beschlossen, die 16. Än-
derung des Flächennutzungsplanes der Stadt Pinneberg 2014 „Datumer Chaussee“ Für das Ge-
biet westlich der Datumer Chaussee südlich Hausnummer 54 in einer Tiefe von ca. 130 m bis an 
den im weiteren Verlauf abknickenden Straßenverlauf heran aufzustellen. Dieser Beschluss wird 
hiermit bekannt gemacht. Im Laufe der Planung hat sich eine Erweiterung des Gebietsbereiches 
ergeben (einschließlich der Grundstücke Datumer Chaussee 46 - 52). (Neuer Gebietsbereich 
siehe Lageplan). 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sind die Planungsunterla-
gen für die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes vom 09.12.2024 bis 13.01.2025 im Inter-
net unter „www.pinneberg.de“ über den Schnellzugriff „Planungsbeteiligung“ einsehbar. Zusätz-
lich werden die Unterlagen während der Auslegungsfrist in der Stadtbücherei, Am Rathaus 1, 
25421 Pinneberg während der Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. u. Fr. 10:00 – 18:00 Uhr und Sa. 
09:30 – 13:00 Uhr ausgelegt. 
 
Alle Interessierten können sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung unterrichten und per E-Mail an: „PF-Planung@stadtverwaltung.pin-
neberg.de“ oder schriftlich unter der Adresse Stadt Pinneberg, Bismarckstraße 8, 25421 Pinne-
berg Stellungnahmen abgeben. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem 
Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, er-
halten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit ausliegt. 
 
Pinneberg, den 26.11.2024 Stadt Pinneberg 
 Der Bürgermeister 

http://www.pinneberg.de/
https://pinneberg.planungsbeteiligung.de/planfaelle/list.asp

